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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Völkerrechtliche Verpflichtungen aus dem Zwei-plus-Vier-
Vertrag 

 

1. Einleitung 

Der sogenannte Zwei-plus-Vier-Vertrag („Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland“)1 wurde am 12. September 1990 in Moskau unterzeichnet. Vertragsparteien sind 
das vereinte Deutschland, Russland als Rechtsnachfolger der ehemaligen Sowjetunion, Frank-
reich, Großbritannien und die USA. Der Vertrag trat am 15. März 1991 in Kraft.  

Die meisten der im Zwei-plus-Vier-Vertrag aufgeführten völkerrechtlichen Pflichten der Ver-
tragsparteien standen im Zusammenhang mit der Herstellung der deutschen Einheit und sind 
mittlerweile erfüllt und damit obsolet geworden.2 Die vier Siegermächte beendeten ihre Rechte 
und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes und Deutschland er-
hielt seine volle Souveränität zurück.3 Die vertraglichen Verpflichtungen der ehemaligen Sowjet-
union in Bezug auf den Aufenthalt sowjetischer Streitkräfte auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
wurden mit dem endgültigen Abzug der russischen Truppen im Jahre 1994 erfüllt.4  

 

1 Zum Vertragstext siehe Auswärtiges Amt, Vertrag vom 12. September 1990 über die abschließende Regelung in 
Bezug auf Deutschland (Zwei-plus-Vier-Vertrag).  

2 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Zur Loslösung von völkerrechtlichen Verträgen – am 
Beispiel des Zwei-plus-Vier-Vertrags von 1990“, WD 2-3000-008/24 vom 8. Februar 2024, https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/994502/45c7c30f0e77c87864fb899413cf67fa/WD-2-008-24-pdf.pdf.  

3 Art. 7 des Zwei-plus-Vier-Vertrages lautet: „Die Französische Republik, die Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika 
beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als 
Ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und 
Praktiken beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst. Das vereinte Deutschland 
hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten.“ 

4 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Zur Loslösung von völkerrechtlichen Verträgen – am 
Beispiel des Zwei-plus-Vier-Vertrags von 1990“, WD 2-3000-008/24 vom 8. Februar 2024, https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/994502/45c7c30f0e77c87864fb899413cf67fa/WD-2-008-24-pdf.pdf.  
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Für die ehemaligen Siegermächte des 2. Weltkrieges begründet der Vertrag heute keine vertragli-
chen Verpflichtungen mehr – sieht man einmal von dem Stationierungsverbot für Truppen und 
Atomwaffen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ab (Art. 5 des Zwei-plus-Vier-Vertrag), welches 
auch für die drei „Westmächte“ (USA, Großbritannien und Frankreich) gilt. 

Fortdauernde völkerrechtliche Verpflichtungen enthält der Zwei-plus-Vier-Vertrag für das wie-
dervereinigte Deutschland in Bezug auf den Verzicht auf Atomwaffen (2.) sowie der Vorgabe, 
dass ausländische Streitkräfte nicht im Gebiet der ehemaligen DDR stationiert oder dorthin ver-
legt werden dürfen (3.).   

2. Verzicht auf Atomwaffen 

Der Zwei-plus-Vier-Vertrag enthält in Art. 3 Abs. 1 eine Verzichtserklärung der beiden ehemali-
gen deutschen Teilstaaten in Bezug auf die Herstellung und den Besitz von Atomwaffen.5 

In Art. 3 dieses Vertrages heißt es: 

„Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen 
ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemi-
sche Waffen. Sie erklären, daß auch das vereinte Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten wird. Insbe-
sondere gelten die Rechte und Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 
1. Juli 1968 für das vereinte Deutschland fort.“  

Die durch die „alte“ Bundesrepublik mit der Ratifikation des Nichtverbreitungsvertrages begrün-
deten Verpflichtungen Deutschlands gelten laut Zwei-plus-Vier-Vertrag auch für das wiederverei-
nigte Deutschland fort.6  

Was die völkerrechtlichen Pflichten Deutschlands, insbesondere das Verbot der atomaren Be-
waffnung angeht, so bekräftigt der Zwei-plus-Vier-Vertrag im Grunde nur bereits bestehende völ-
kerrechtliche Pflichten aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (auch: „Atom-
waffensperrvertrag“) von 1968, begründet aber keine neuen Verpflichtungen.7  

 

 

5 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Rechtsfragen zur atomaren Bewaffnung Deutschlands“, 
WD 2 – 3000 - 147/19 vom 7. Januar 2020, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/686446/18e0139e58265a9d7268e1f2bfa5fad2/WD-2-147-19-pdf-data.pdf, „Rechtliche Grenzen einer 
etwaigen atomaren Bewaffnung Deutschlands“, WD 2 – 3000 041/22 vom 10. Juni 2022, https://www.bundes-
tag.de/resource/blob/909218/f4ffe08925547c6455f8eb5194b9bd70/WD-2-041-22-pdf.pdf.  

6 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Atomare Bewaffnung Deutschlands und Zwei-plus-
Vier-Vertrag“, WD 2 - 3000 - 060/24 vom 14. November 2024. Die Arbeit ist noch nicht veröffentlicht. 

7 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Atomare Bewaffnung Deutschlands und Zwei-plus-
Vier-Vertrag“, WD 2 - 3000 - 060/24 vom 14. November 2024. Die Arbeit ist noch nicht veröffentlicht.  
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3. Stationierungsverbote  

Artikel 5 des Zwei-Plus-Vier-Vertrags bezieht sich auf Fragen der Stationierung von Truppen auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR. Gemäß Art. 5 Abs. 3 dürfen keine ausländischen Streitkräfte, 
keine Atomwaffen und keine Atomwaffenträger auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stationiert 
werden: 

„Nach dem Abschluss des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen Deutschen Demokrati-
schen Republik und Berlins können in diesem Teil Deutschlands auch deutsche Streitkräfteverbände stationiert 
werden, die in gleicher Weise militärischen Bündnisstrukturen zugeordnet sind wie diejenigen auf dem übrigen 
deutschen Hoheitsgebiet, allerdings ohne Kernwaffenträger. Darunter fallen nicht konventionelle Waffensys-
teme, die neben konventioneller andere Einsatzfähigkeiten haben können, die jedoch in diesem Teil Deutsch-
lands für eine konventionelle Rolle ausgerüstet und nur dafür vorgesehen sind. Ausländische Streitkräfte und 
Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt.“ 

Der Begriff ausländische „Streitkräfte“ ist im Vertrag selbst nicht definiert. Der von den Wissen-
schaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages verfasste Sachstand „Zur möglichen Aufstel-
lung eines NATO-Logistikkommandos auf dem Gebiet der ehemaligen DDR im Lichte des „Zwei-
plus-Vier-Vertrags“ führt dazu aus, „dass die Vertragsstaaten mit der Regelung über die „Statio-
nierung und Verlegung von Streitkräften bewaffnete Truppenkontingente vor Augen gehabt ha-
ben, die mit Blick auf den sowjetischen Vertragspartner sicherheitspolitisch relevant erschie-
nen.“8 

Zu dieser Einschätzung gelangt auch die Kurzinformation der Wissenschaftliche Dienste „Die 
Aufstellung des Command Task Force Baltic auf dem Gebiet der ehemaligen DDR im Lichte des 
„Zwei-plus-Vier-Vertrags“.9 Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass es „im Sinne des „Zwei-
plus-Vier-Vertrags“ […] konkret um bewaffnete ausländische Einheiten auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR [geht] – und zwar um solche, von denen eine militärische Bedrohung ausgehen 
könnte. Dies sind grundsätzlich Kampf- oder Kampfunterstützungstruppen, deren Stationie-
rungsort, sprich: deren Distanz zur russischen Grenze, maßgeblichen Einfluss auf die russische 
Bedrohungsperzeption nehmen könnte.“10 

*** 

 

8 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, „Zur möglichen Aufstellung eines NATO-Logistikkom-
mandos auf dem Gebiet der ehemaligen DDR im Lichte des „Zwei-plus-Vier-Vertrags“, WD 2 - 3000 - 107/17 
vom 7. Dezember 2017, https://www.bundestag.de/re-
source/blob/543070/65919f2e9d7da3236eb7b2e940336b02/WD-2-107-17-pdf.pdf.  

9 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Die Aufstellung des Command Task Force Baltic auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR im Lichte des „Zwei-plus-Vier-Vertrags“, WD 2 - 3000 - 059/24 vom 4. Novem-
ber 2024). Die Arbeit ist noch nicht veröffentlicht.  

10 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Die Aufstellung des Command Task Force Baltic auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR im Lichte des „Zwei-plus-Vier-Vertrags“, WD 2 - 3000 - 059/24 vom 4. Novem-
ber 2024. Die Arbeit ist noch nicht veröffentlicht.  
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